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Konzept der SSO für die Alterszahnpflege 

1. Ausgangslage 

Immer mehr Menschen erreichen mit immer mehr eigenen Zähnen ein hohes Alter1. Doch der letzte, 
vierten Lebensabschnitt ist geprägt von Polymorbidität, Polymedikation, einem stetig schwächer 
werdenden Immunsystem und einer steigenden Pflegebedürftigkeit. Oft führt die hohe Pflegebedürf-
tigkeit zu einem Eintritt in eine Pflegeinstitution. 

Für Zahnärztinnen und Zahnärzte der SSO ist es deswegen wichtig, im dritten Lebensabschnitt – so-
lange die älteren Menschen noch über die vollständige geistige Aufnahmefähigkeit verfügen – vo-
rausschauend strategisch wichtige therapeutische Entscheidungen zu fällen und die Patienten mög-
lichst lange im Recall zu behalten. 

Eine ungenügende Mundpflegebetreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeinstitutionen 
kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Studien haben gezeigt, dass Erkrankungen im 
Mundbereich zu Problemen der allgemeinen Gesundheit führen können – zum Beispiel Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen2 oder eine bakterielle Lungenentzündung3. Der Einsatz von zahnärztlich geschul-
tem Fachpersonal in der Geriatrie reduziert das Risiko, an einer oral induzierten Pneumonie zu ster-
ben4. 

2. Ziele 

Die Mundgesundheit beeinflusst entscheidend die Lebensqualität. Das orale Wohlbefinden und die 
Kaufähigkeit von pflegebedürftigen Menschen sollen erhalten werden. 

Im dritten Lebensabschnitt sollten therapeutische, zahnerhaltende Massnahme ergriffen werden, um 
das minimale Ziel «80/20» zu erreichen: Das bedeutet, 80-Jährige sollten mindestens noch 20 Zähne 
haben. Epidemiologische Studien zeigen auf, dass dieses Ziel in der Schweiz erreicht sein könnte5. Der 
Schwerpunkt liegt hier demnach in der Gesunderhaltung der noch vorhandenen natürlichen Zähne. 

Im vierten und letzten Lebensabschnitt soll die Zahl der Bakterien in der Mundhöhle reduziert und 
tief gehalten werden. Zentral sind Schmerzprävention und Infektionsprophylaxe, insbesondere die 
Verhinderung von Pneumonien6. 

Jedes Heim soll durch eine Heimzahnärztin, einen Heimzahnarzt betreut werden, die Pflegebedürfti-
gen sollen Zugang zu zahnmedizinischer Behandlung oder zahnmedizinisch-palliativer Betreuung er-
halten und das Pflegepersonal von Heimen, Spitex-Organisationen sowie pflegende Angehörige sol-
len mit angemessener Schulung unterstützt werden. 

  

 

 

 



 Alterszahnmedizin 
 
 

Thunstrasse 7 
Postfach 
3001 Bern  

Tel. 031 313 31 31 
sekretariat@sso.ch 
www.sso.ch Seite 2/6  

© by SSO 2024 
 

 

 

3. Ethische Handlungsgrundsätze 

Zahnärztinnen und Zahnärzte der SSO verpflichten sich im Rahmen ihrer beruflichen Ethik und der 
Standesordnung, sich auch für ältere, pflegebedürftige Menschen einzusetzen7. Sowohl für zahnme-
dizinische Therapien im letzten Lebensabschnitt wie auch für die palliative Mundpflege empfiehlt es 
sich, die bioethischen Handlungsprinzipien nach Tom Beauchamp und James Childress anzuwenden. 
Sie haben 2009 folgende Leitsätze aufgestellt: 1. Autonomie, 2. Schadensvermeidung, 3. Fürsorge 
und 4. Gerechtigkeit. Im Zweifelsfall darf das Prinzip der Schadensvermeidung dem Prinzip der Auto-
nomie vorangestellt werden. Beispielsweise wenn durch eine kognitive Beeinträchtigung die Willens-
freiheit nicht mehr vollumfänglich gegeben ist. Dies in Absprache mit den Angehörigen oder den Be-
treuenden und ohne Zwang auszuüben8. 

Unsere Bemühungen sollen als motivierende Unterstützung und nicht als belehrende Zurechtweisun-
gen verstanden werden. 

4. Palliative Ausrichtung der Betreuung 

Angesichts der durchschnittlichen Verweildauer in Pflegeinstitutionen von 2,6 Jahren bei den Män-
nern und 1,8 Jahren bei den Frauen9 und der hohen Fragilität der Bewohnerinnen und Bewohner sind 
im Einzelfall minimal-invasive restaurative Behandlungen, meistens aber eine palliative Unterstüt-
zung in der Mundpflege indiziert. Therapeutische Eingriffe setzen eine genügend hohe Resilienz vo-
raus und sollen überwiegend in der Praxis des Hauszahnarztes durchgeführt werden. 

5. Unterschiedliche Betreuungskonzepte 

Die SSO begrüsst alle Bestrebungen, die den älteren Bevölkerungsgruppen einen Nutzen bringen. Es 
gibt zahlreiche Modelle und Aktivitäten, die sich erfolgreich etabliert haben, aber mit eher begrenz-
tem Wirkungsradius agieren. Um eine praxisexterne Pflegeleistung erbringen zu können, müssen ei-
nerseits sehr viele Akteure eingebunden und viel Zeit für die Organisation aufgewendet werden und 
andererseits ist Infrastruktur nötig. Die SSO und die Universitäten sind bestrebt, genügend Fachkräfte 
auszubilden und zu schulen, um eine möglichst flächendeckende praxisexterne professionelle Mund-
pflege gewährleisten zu können. Zusammen mit der SSGS, der Schweizerischen Fachgesellschaft für 
Alters- und Special-Care-Zahnmedizin, soll den unterschiedlichen Betreuungsmöglichkeiten eine 
Plattform geboten werden. Ein regelmässiger Erfahrungsaustausch im Rahmen der SSGS-Tagung 
dient der gegenseitigen Motivation und Unterstützung. 

6. Prinzip der Freiwilligkeit 

Die Inanspruchnahme eines Heimzahnarztes ist freiwillig. Es gilt auch in dieser Lebenssituation die 
freie Arztwahl. Die SSO empfiehlt die Weiterbetreuung durch die angestammten Hauszahnärztin so-
lange die Resilienz der betroffenen Person dies zulässt. 
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7. Von der SSO empfohlenes Heimbetreuungskonzept 

In der Heimbetreuung empfiehlt die SSO drei zentrale Schwerpunkte: Einen Eintrittsuntersuch, die 
Schulung von Pflege-, Spitex-Personal und pflegenden Angehörigen sowie gegebenenfalls weiterge-
hende Behandlungen und professionelle Mundpflege. 

Die Massnahmen und Ressourcen sollen dort eingesetzt werden, wo sie am meisten Effekte erzielen 
und ökonomisch realisierbar sind. Das von der SSO empfohlene Betreuungskonzept konzentriert sich 
aus diesen Gründen hauptsächlich auf Pflegeinstitutionen und Schulungsangebote. 

7.1 Eintrittsuntersuch: Regelmässige Erfassung der Mundgesundheit durch Heimzahnärzte  

Dieser soll kurz vor Heimeintritt durch die Hauszahnärztin oder innert sinnvoller Frist nach Eintritt 
durch einen Heimzahnarzt durchgeführt werden. Dabei sollen Defizite der oralen Mundsituation er-
fasst und entsprechend notwendige, adäquate Massnahmen eingeleitet werden. Für das Pflegeper-
sonal soll eine individualisierte Mundpflegeanleitung erstellt werden. Das Befundformular und die 
individuelle Pflegeanleitung sollen schweizweit einheitlich und in digitaler Form zur Verfügung ste-
hen. 

7.2 Schulung von Pflegepersonal und pflegenden Angehörigen  

Schulungen dienen der Aufklärung, der Vermittlung von Fachwissen und der Sensibilisierung. Sie kön-
nen durch Heimzahnärztinnen, Dentalhygienikerinnen (DH) oder durch Prophylaxe-Assistentinnen 
SSO (PA SSO) mit entsprechender Ausbildung in Alterszahnpflege angeboten werden. Die SSO, die 
Universitäten und die Fachgesellschaft SSGS organisieren Fortbildungen und stellen so die Qualität 
der Fortbildungsinhalte sicher. 

7.3 Weiterführende Behandlungen in der Zahnarztpraxis und Pflegeeinsätze vor Ort  

Bewohnerinnen und Bewohner haben ein Recht auf weiterführende minimal-invasiv restaurative Be-
handlungen, vorausgesetzt ihre Resilienz lässt dies zu. Mundpflegeeinsätze vor Ort sind schwierig zu 
realisieren. Für praxisexterne Dienstleistungen von PA SSO  oder DH müssen die entsprechenden ge-
setzlichen kantonalen Auflagen erfüllt sein. Bei praxisexternen, professionellen Mundpflegedienst-
leistungen sollte eine einfache, zweckmässige Reduktion der Bakterienlast der Mundhöhle im Vor-
dergrund stehen.  

Für den Einsatz von PA SSO sind die Qualitätsbestimmungen der SSO massgebend. Eine PA SSO darf 
in Pflegeheimen und Spitälern ohne direkte zahnärztliche Aufsicht tätig sein, sofern sie ein von der 
SSO anerkanntes Zertifikat «Alterszahnpflege für Prophylaxe-Assistentinnen» besitzt, eine entspre-
chende Bewilligung der zuständigen kantonalen Gesundheitsbehörde vorliegt und die Institution 
über eine notwendige Infrastruktur zur Behandlung medizinischer Notfälle verfügt10. Die zahnmedizi-
nische Verantwortung liegt bei der auftraggebenden Zahnärztin, dem auftraggebenden Zahnarzt. 
Folglich setzt der Einsatz von PA SSO eine vorgängige Erstuntersuchung voraus, bei der ein Pflegeauf-
trag formuliert wird.  
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DH mit der Bewilligung zur selbständigen Berufsausübung sollen angesichts der hohen Vulnerabilität 
der Pflegebedürftigen ihre Einsätze mit einem Heimzahnarzt absprechen. 

Werden DH ohne Bewilligung zur selbständigen Berufsausübung für praxisexterne Mundpflegeein-
sätze eingesetzt, empfiehlt die SSO, dieselben Auflagen einzuhalten, wie sie für PA SSO gelten. 

8. Fortbildungskurse 

Die SSO unterstützt Fortbildungskurse für Pflegefachpersonen und pflegende Angehörige. Nach vor-
gängiger Prüfung des Kursinhaltes können solche Kurse akkreditiert und unter dem SSO-Label ange-
boten werden. 

Akkreditierte Kurse dürfen auf der SSO-Website veröffentlicht werden. 

9. Zusammenarbeit mit Universitäten, Fachgesellschaften und Verbänden 

Die SSO ist bestrebt, in der Alterszahnpflege die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Kliniken 
der Schweizer Universitäten, mit den Fachgesellschaften, insbesondere mit der SSGS, und mit in der 
Geriatrie angesiedelten oder dort aktiven Verbänden wie SDH, Curaviva oder Pro Senectute zu su-
chen und zu pflegen. Die Stärken der jeweiligen Akteure sollen zum Tragen kommen. Die Alterszahn-
pflege befindet sich in einem komplexen Umfeld und kann nur erfolgreich entwickelt werden, wenn 
alle auf das gemeinsame Ziel, die Situation der Pflegebedürftigen zu verbessern, hinarbeiten. 

  

  

Anhänge 

1. Befundformular für Heimzahnärzte 

2. Individuelle Pflegeverordnung für Pflegepersonal 

3. Pflegeauftrag PA DH 

4. Selbstauftrag Heimzahnarzt 

5. Überweisung Hauszahnarzt 
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